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Editorial

Ich wünsche Ihnen Interesse und Spaß bei der Lektüre.
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Liebe Leserin und lieber Leser,

der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde. Seine Bedeutung wird 
aktuell in Medien und Öffentlichkeit beinahe gebetsmühlenartig im 
Kontext von Klima- und Umweltschutz thematisiert. Nachhaltigkeit 
ist längst ein breites Konsensthema, was uns nicht zuletzt durch die 
Energiekrise infolge des Ukrainekriegs deutlich vor Augen geführt 
wird. Nachhaltigkeit hat auch eine ökonomische und eine soziale 
Dimension. Das machen beispielsweise die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen (UN) aus dem Jahr 2015 deut-
lich. Darin geht es nicht nur um übergreifende Perspektiven wie Frie-
den und Gerechtigkeit, sondern auch um ein gesundes Leben für alle 
und in Ziel 8 konkret darum, Menschen mit Behinderungen beim Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu unterstützen.

In einer globalisierten Gesellschaft hängt Alles mit Allem zusammen. 
So muss auch der Versorgungsbereich der Rehabilitation das Thema 
Nachhaltigkeit aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Da-
bei geht es um die Wirkungen von Prozessen der gesundheitlichen 
Versorgung, die zum einen die Menschen mit Beeinträchtigungen 
selbst auf Dauer unterstützen, zum anderen aber auch nachhaltig po-
sitive Effekte für die Solidargemeinschaft generieren. Dafür werden 
zum Beispiel Reha-Einrichtungen und Krankenhäuser unter die Lupe 
genommen. Wichtig ist, dass hier – wie auch in anderen Akteurskrei-
sen Rehabilitation und Teilhabe – Prinzipien von ökologischer, öko-
nomischer und sozialer Nachhaltigkeit gemeinsam angepackt und 
gelebt werden.

Ein positives Beispiel, wie Prozesse und Strukturen nachhaltig in die 
Praxis überführt werden können, gibt es im Rheinland. Hier wurde in 
Bonn und im dortigen „Haus der Teilhabe“ zwischen LVR, der DRV 
Bund, der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter eine Verein-
barung zur Umsetzung der Gemeinsamen Empfehlung Reha-Prozess 
abgeschlossen. Das ist ein gelebtes Beispiel für die Anwendung ei-
ner Gemeinsamen Empfehlung in der Praxis und ihrer Nutzung für 
die Arbeit vor Ort. Ein Interview mit den Verantwortlichen finden Sie 
in diesem Heft – ihr Beispiel lädt zur Nachahmung ein.

http://www.bar-frankfurt.de
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Tipps & Tools

●	 Nutzerfreundlich und  
 klar strukturiert

Die BAR-Website hat ein Update erhalten: 
Die BAR-Praxistools haben jetzt ihren eigenen 
Bereich und sind auf der Startseite fest veran-
kert. Interessierte erhalten so einen guten Über-
blick zu den verschiedenen Praxistools wie et-
wa den Fristenrechner, den Zuständigkeitsnavi-
gator oder die Musterformulare.

Zudem werden der direkte Zugriff und die 
Nutzung erleichtert. Weitere Update-Features 
sind der aktualisierte Service- und Newsbereich.

 
www.bar-frankfurt.de >  

 BAR-Praxistools

Update Website

●	 Einrichtungen für Leistungen  
 zur Teilhabe am Arbeitsleben

Es gibt eine große Bandbreite von Leis-
tungserbringern wie Berufsbildungswerke, Be - 
rufsförderungswerke oder Berufliche Trai nings-
zen tren. Von ihnen werden passgenaue Leis-
tungen für Menschen mit Behinderungen er-
wartet. Daher stellen die Rehabilitationsträger 
hohe Anforderungen an die Leistungserbrin-
gung und an die Leistungserbringer. Diese An-
forderungen zu formulieren und transparent zu 
machen, ist Ziel der Gemeinsamen Empfehlung 
für Einrichtungen für Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben nach § 51 SGB IX. Die GE ist 
praxisnah ausgerichtet, beispielsweise durch 
die Beschreibung der Strukturmerkmale von 
Haupt- und Nebenstandorten von Einrichtun-
gen oder die Verankerung einer Regelung zum 
Gewaltschutz. 

 
www.bar-frankfurt.de > Service >  

 Publikationen > Reha-Vereinbarungen

Gemeinsame 

Empfehlung 

nach § 26 SGB IX

●	 Barrierefreie  
 Dokumente

Der „BAR-Leitfaden Bar-
rierefreie Dokumente“ ist ein 
niedrigschwelliges Angebot,  
das bei der Umsetzung von 
barrierefreien Word-Doku-
menten und PowerPoint-
Prä sentationen unterstüt-
zen soll. 

Jetzt gibt es neben dem 
digitalen Leitfaden auch ein 
Factsheet mit den „Top 5 
Tipps“ für Word und Power-
Point. Dabei stehen schnelle 
und einfache Umsetzungs-
schritte im Fokus, die ohne 
große Vorkenntnisse und 
mit wenig Aufwand schon viel bewirken – egal ob bei 
Schriftbild, Abständen, Kontrast oder Alternativtext.

 
www.bar-frankfurt.de/shop > Reha-Grundlagen

Factsheet

●	 Es bleibt viel zu tun
2021 gab es trotz Corona auch etwas zu 

feiern: Das SGB  IX ist 20 Jahre alt gewor-
den und wurde von der BAR im Rahmen ei-
ner digitalen Fachtagung unter dem Motto 
„Blicke zurück nach vorne: 20 Jahre SGB IX“ 
auch gebührend gefeiert. Fazit: Es ist wich-
tig, die Möglichkeiten des Reha-Systems so 
einzusetzen, dass bestmögliche Teilhabe 
erreicht werden kann. Vieles ist in diesem 
Sinne noch zu tun, auch wenn die Bilanz der 
Arbeit der BAR sich auch im schwierigen zweiten Corona-Jahr sehen lassen 
kann. Die Bandbreite der Arbeit zeigt der Geschäftsbericht 2021. 

 
www.bar-frankfurt.de > BAR e. V. > Geschäftsbericht

Geschäftsbericht 2021

Factsheet Barrierefreie Dokumente | Herausgeber: Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR), Solmsstrasse 18, 60486 Frankfurt am Main | 2022 | www.bar-frankfurt.de 

Barrierefreie Dokumente 
Word

Die barrierefreie Gestaltung von Dokumenten ist wichtig, damit alle 
Menschen, insbesondere jene mit Sehbehinderung, die Informationen 
erfassen können. Schon einfache Einstellungen bei Word können viel 
bewirken. 

Schriftbild
 �  Serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)
 �  Keine kursiven und unterstrichenen Texte
 � Schriftgröße mindestens 12pt 

 
 

Abstände
 �  Zeilenabstände innerhalb von Absätzen mindestens 
1,5-mal so groß wie die Schriftgröße
 �  Nach einem Absatz: Lücke mindestens doppelt so 
groß wie die Schriftgröße 

 
 
 
Formatvorlagen für Überschriften

 �  Überschriften strukturieren den Text und bieten 
einen Überblick zu den Inhalten.
 �  Überschriften wird die Formatvorlage Überschrift 
Ebene 1 bis 9 zugeordnet.
 �  Dadurch werden Überschriften durch Sprachausga-
ben (Screen-Reader) erkannt.

So geht‘s:
 �  Registerkarte „Start“ im Bereich „Formatvorlagen“ 
auswählen. Das Formatvorlagen-Fenster öffnet sich 
durch Klick auf den kleinen Pfeil in der rechten Ecke.

 �  Bei Überschriften immer die korrekte Reihenfolge 
der Ebenen einhalten.

 �  Auf eine Überschrift der Ebene 1 folgt eine Über-
schrift der Ebene 2 und nicht direkt die Überschrift 
der Ebene 3. 

Farbe und Kontrast
 �  Farben mit ausreichend Kontrast helfen, den Text 
besser zu erkennen.
 �  Verhältnis zwischen Text und Hintergrundfarbe  
sollte mindestens 4,5:1 sein.
 �  Bei Texten in großer Schrift (ab 18 pt) ist ein  
Kontrast von mindestens 3:1 gut geeignet.
 �  Ist Text ein Teil eines Logos oder eines Marken- 
namens (Wort-Bild-Marke), hat dieser keine  
Kontrastanforderungen.
 �  Links heben sich mit Fettschrift in blau ab, z. B.:  
www.bar-frankfurt.de
 �  Eine Farbe sollte niemals die einzige Informations-
quelle sein, der Text verdeutlicht die Botschaft, z.B.: 
Wichtig
 � Tipp: www.leserlich.info > kontrastrechner 

 
 
 
Alternativtext

 �  Alternativtexte für Tabellen, Bilder, SmartArt-Grafiken 
und Diagramme beschreiben in Worten, was visuell 
dargestellt ist. 
 �  Bei Diagrammen sollte neben den Zahlen auch der 
Trend beschrieben werden. Insbesondere wenn die-
ser eine eindeutige Tendenz hat. 

 
So geht‘s:

 �  Rechtsklick auf den Rahmen des grafischen  
Elements
 �  Im Menü „Alternativtext bearbeiten“ auswählen, im 
Textfeld beschreiben, was die Grafik oder Tabelle 
zeigt
 �  Sofern das Element keinen inhaltlichen Wert hat, 
kann unterhalb des Textfelds das Kontrollkästchen 
„Als dekoraktiv markieren“ aktiviert werden, dann 
wird es von der Sprachausgabe ignoriert.

!Fa
ctsheet
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D as Kernangebot zur Reha-Nach-
sorge der Deutschen Renten-
versicherung ist bedarfsorien-

tiert ausdifferenziert und umfasst neben 
der multimodalen Intensivierten Reha-
Nachsorge (IRENA) auch unimodale 
trainingstherapeutische bzw. psychoso-
matische Nachsorgeangebote (T-RENA/
Psy-RENA) sowie die Nachsorge bei Ab-
hängigkeitserkrankungen.
Ergänzend zu den herkömmlichen face-
to-face-Kernangeboten der Reha-Nach-
sorge erlauben moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien neue 
Formen der Erbringung von Reha-Nach-
sorge.
In der Reha-Nachsorge werden digitale 
Anwendungen schon seit mehr als zehn 
Jahren erprobt und beforscht. Digitale 

Reha-Nachsorge erfolgt dabei am PC 
oder an mobilen Endgeräten (Laptop, Ta-
blet, Smartphone) via Internet oder Mo-
bilfunknetz. Vier digitale Anwendungen 
können bereits in der Regelversorgung 
genutzt werden. 
Tele-Reha-Nachsorge kann insbesonde-
re angezeigt sein, wenn keine Möglich-
keit zur Teilnahme an einer herkömm-
lichen Reha-Nachsorge besteht, wenn 
beispielsweise kein adäquates konven-
tionelles Reha-Nachsorgeangebot am 
Wohnort des bzw. der Versicherten ver-
fügbar ist. Mit dem Einsatz digitaler An-
wendungen erhöhen sich die Angebots-
breite und damit die Chance, dass Ver-
sicherte die ihnen von der Reha-Einrich-
tung empfohlene Nachsorge tatsächlich 
auch in Anspruch nehmen können. 

Digitale Reha-Nachsorge
Therapeutische Begleitung für nachhaltigen Behandlungserfolg

4

Für einen Teil der chronisch Erkrankten ist die zeitlich begrenzte Reha-
bilitation in einer ambulanten oder stationären Einrichtung nicht ausrei-
chend, um den Behandlungserfolg auch vollständig und anhaltend zu sta-
bilisieren. Viele Therapien sind langfristig effektiver, wenn sie über den 
Zeitraum der Rehabilitation hinaus fortgeführt werden. Eine Möglichkeit, 
die berufliche Wiedereingliederung und den Transfer des Gelernten in den 
Alltag zu unterstützen, bietet die in der Regel wohnortnahe Reha-Nach-
sorge. Zunehmend kommen auch digitale Anwendungen zum Einsatz.

Bild: DC Studio, adobe stock

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit

Mögliche Zielgruppen für  
Tele-Reha-Nachsorge sind 

Rehabilitandinnen und  
Rehabilitanden ...

 in „unterversorgten“ Gebieten –  
 nicht alle Nachsorgeangebote  
 sind flächendeckend vorhanden.

 mit Komorbiditäten, die in der  
 medizinischen Rehabilitation 
 nicht ausreichend mitbehandelt  
 werden konnten.

 mit seltenen Indikationen, für die  
 kein bedarfsgerechtes Nachsorge- 
 angebot zur Verfügung steht.

 mit hoher Affinität für diese Form  
 der Nachsorge.

 mit als stigmatisierend erlebten 
 Krankheiten.

 die die Nachsorge-Einrichtung  
 aufgrund von Mobilitätsein- 
 schränkungen nicht erreichen  
 können.

 die räumlich-zeitlich beschränkt 
 sind wie beispielsweise Beschäf- 
 tigte im Schichtdienst, allein- 
 erziehende Berufstätige oder  
 pflegende Angehörige.
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Die Erfahrung in der Corona-Pandemie 
hat dem Anliegen einen weiteren Schub 
gegeben. Viele Präsenzangebote muss-
ten aufgrund von Hygieneschutzmaß-
nahmen und Kontaktbeschränkungen 
ausgesetzt werden. So schloss sich im 
Jahr 2020 nur bei rund 170.000 der ins-
gesamt 865.000 Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation eine Reha-Nach-
sorge an. Anfang 2021 hat die DRV 
im Rahmen einer Sonderregelung die 
Nachsorge für Online-Angebote weiter 
geöffnet. 

Um den pandemiebedingten Beschrän-
kungen in der Reha-Nachsorge mit ei-
nem möglichst zügigen, trägerübergrei-
fend einheitlich umsetzbaren Verfahren 
zu begegnen, erfolgte im Rahmen einer 
bis zum 31. Dezember 2021 geltenden 
Öffnung eine befristete Anerkennung 
zur Verwendung von Online-Angeboten 
durch bereits zugelassene Reha-Nach-
sorge-Anbieter.

Grundlage der Prüfung der digitalen 
Anwendungen waren die 2017 veröf-
fentlichten „Anforderungen an Tele-Re-
ha-Nachsorge der Deutschen Renten-
versicherung“. Nach diesem Verfahren 
wurden 17 Anwendungen befristet an-
erkannt. In Anbetracht der weiterhin 

herrschenden Pandemie-Lage wurde die 
Möglichkeit zur Verwendung der Online-
Anwendungen bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert. 

Sowohl in der Regelversorgung als auch 
hinsichtlich der befristeten Anwendun-
gen gilt, dass die Auswahl der Anwen-
dung allein bei der jeweiligen Nachsorge-
Einrichtung liegt. Die Zulassung erfolgt 
durch den Rentenversicherungsträger 
für die Nachsorge-Einrichtung, die die-
se Form der Reha-Nachsorge erbringen 
will. Bislang sind fast 200 Nachsorge-
Anbieter für ein digitales Angebot zuge-
lassen worden.

Therapeutische Begleitung
Die digitalen Anwendungen lassen sich 
den bekannten Kernangeboten (Prä-
senz) der Reha-Nachsorge zuordnen. 
Bislang anerkannt (Regelversorgung wie 
befristet) wurden mehrere Anwendun-
gen, die die Trainingstherapeutische Re-
ha-Nachsorge (T-RENA) in Form digital 
aufbereiteter Trainings abbilden. Auch 
die multimodal ausgerichtete IRENA  
wurde von mehreren Herstellern in ein 
digitales Format übersetzt, so dass auch 
Schulungs- und Beratungselemente zur 
Verfügung stehen. Für Psychosomati-
sche Reha-Nachsorge (Psy-RENA) ste-

hen zwei spezifischen Programme zur 
Verfügung. 

Allen anerkannten Anwendungen ge-
meinsam ist die zwingende therapeuti-
sche Begleitung. Kein digitales Nachsor-
geprogramm wird ohne regelmäßigen 
Kontakt mit Therapeutinnen und The-
rapeuten durchgeführt. Die Möglichkeit 
einer individuellen Anpassung von Trai-
ningsmodulen oder -intensitäten, des 
Schulungsbedarfs oder einer notwendi-
gen Beratung wird von allen Anwendun-
gen gewährleistet.

Die Rentenversicherung begleitet diese 
befristete Öffnungsstrategie eng. Das 
Verfahren und die anerkannten Anwen-
dungen werden evaluiert. Ende des Jah-
res 2022 wird auf der Basis der Evalua-
tionsergebnisse das weitere Verfahren 
durch die Rentenversicherung festgelegt.

Neue Anwendungen werden aktuell 
nicht durch die Rentenversicherung ge-
prüft. Einige Anwendungen, die sich 
nicht den bisherigen Kernangeboten zu-
ordnen lassen und daher nicht nur im 
Hinblick auf ihre Wirksamkeit als digita-
le Übersetzung geprüft werden müssen, 
starten noch in diesem Jahr mit modell-
haften Erprobungen. 

Die „Anforderungen an Tele-Reha-Nach-
sorge der DRV“ werden auf der Grund-
lage der Erfahrungen mit der befristeten 
Öffnung sowie den Evaluationsergeb-
nissen derzeit überarbeitet. Sie sollen 
im Frühjahr 2023 zur Verfügung stehen. 
Ziel ist es, die Anforderungen einerseits 
konkreter und praxisorientierter, ander-
seits aber auch verbindlicher für alle Be-
teiligten auszugestalten. 

 
Weitere Informationen  

 finden Sie unter:
 www.reha-nachsorge-drv.de und  
 www.nachderreha.de 

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit

Daniela Sewöster, Dipl.-Psych., Leiterin des 
Bereichs Weiterentwicklung der Rehabili-

tation – Evidenzbasierung und Konzeption, 
Deutsche Rentenversicherung Bund

Eva Volke, Mitarbeiterin im Bereich  
Weiterentwicklung der Rehabilitation –  

Evidenzbasierung und Konzeption,  
Deutsche Rentenversicherung Bund



Verringerung von Schmerzen, die Be-
wegungsverbesserung, den Aufbau von 
Kraft und Beweglichkeit, die Unterstüt-
zung bei der Krankheitsbewältigung und 
die Hilfe zur Selbsthilfe.
 
Funktionstraining hat  
medizinische wie  
psychosoziale Aspekte 
Mangelnde Bewegung kann für Men-
schen mit rheumatischen Erkrankun-
gen schwerwiegende Folgen für ihren

Die Deutsche Rheuma-Liga ist mit 
270.000 Mitgliedern eine der größ-
ten deutschen Selbsthilfeorganisa-
tionen im Gesundheitswesen. Sie 
berät und informiert rund um das 
Thema Rheuma und unterstützt 
die Betroffenen im Leben mit der 
Erkrankung. Die Organisation von 
Funktionstraining und weiteren Be-
wegungsangeboten ist dabei ein 
zentrales Angebot. 

M it Funktionstraining werden 
Gymnastikgruppenangebo-
te in der Halle und im Was-

ser bezeichnet, die auf die Bedürfnis-
se von Menschen mit rheumatischen 
und muskuloskelettalen Erkrankungen 
zugeschnitten sind. Es umfasst bewe-
gungstherapeutische Übungen, die dem 
Erhalt und der Verbesserung der Funk-
tionsfähigkeit und dem Hinauszögern 
von Funktionsverlusten dienen. Es geht 
beim Funktionstraining auch um die 
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Reha-Info: „Kann das  
Funktionstraining  
Schmerzen lindern?“
Fritschler: Ja, das ist eines unserer 
wichtigsten Ziele im Funktionstraining, 
unsere Teilnehmenden sind in der Regel 
Schmerzpatientinnen und -patienten. 
Menschen mit Schmerzen neigen dazu, 
sich weniger zu bewegen, in ihrem Zu-
stand zu verharren und damit die kom-
plette Kette von körperlicher Inaktivität 
bis hin zu Kontaktlosigkeit und Reduzie-
rung der Teilhabe am alltäglichen Leben 
zu verstärken. 

Aus diesen Gründen setze ich die 
Schwerpunkte im Funktionstraining da-
rauf, Schmerzen zu senken, Bewegung 
zu initiieren, die Beweglichkeit zu stei-
gern und dann erst neue Kraft aufzubau-
en. Wenn die Teilnehmenden am Ende 
des Trainings sagen: „Wie gut, dass ich 

Deutsche Rheuma-Liga: „Rheumabetroffene  
brauchen Bewegung – ein Leben lang“

Was den Unterschied macht
Was das Funktionstraining für Menschen mit Rheuma so besonders macht 
und was das Training mit Selbsthilfe zu tun hat, beantwortet die Physio-
therapeutin und Übungsleiterin Christa Fritscher. Die Bewegungsexpertin 
leitet seit 26 Jahren Gruppen für die Deutsche Rheuma-Liga im Funktions-
training an. 

zu integrieren. Leider ist ebenfalls das 
Vertrauen in die eigene Wahrnehmung 
oft gestört und alle versuchen, es dem 
Nachbarn oder dem Besten gleich zu 
tun, anstatt sich auf sich selbst zu kon-
zentrieren und mit körperfreundlicher 
Bewegung zu beginnen. Das zu unter-
stützen, ist eine der Hauptaufgaben für 
uns in der Leitung des Funktionstrai-
nings. Körperfreundliche Bewegungen 
beginnen übrigens schon mit der At-
mung, kleinstem Schulterkreisen. Die-
se Bewegungen lassen Teilnehmende 
positive Körperreaktionen erleben, gera-
de Schmerzpatientinnen und -patienten 
sind dafür sehr dankbar.

Reha-Info: „Wie kann das 
Funktionstraining Menschen 
mit Rheuma motivieren, 
mehr Bewegung in den  
Alltag zu integrieren?“ 
F.: Erfolgserlebnisse steigern Motivation 
und bringen mehr Bewegung in den All-
tag! In diesem Zusammenhang lassen 
wir die Teilnehmenden Bewegungen er-
leben, die sie gut ausführen können, und 
bauen dann weiter darauf auf. Immer mit 

trotz meiner Schmerzen heute gekom-
men bin. Jetzt geht es mir wieder besser, 
ich habe weniger Schmerzen und kann 
mich auch freier bewegen“, dann bin 
ich als Leiterin des Trainings zufrieden. 
Alle, die Funktionstraining anleiten, ha-
ben aufgrund ihrer Aus- und Fortbildun-
gen die Möglichkeit, Bewegungsabläufe 
zu differenzieren und jeden Menschen 
an seinem Leistungsniveau abzuholen. 
Dass müssen wir auch, denn die Teilneh-
menden in den Funktionstrainingsgrup-
pen sind im Alter und ihren Bewegungs-
möglichkeiten sehr unterschiedlich.  
 
Reha-Info: „Was sind  
Ihre Hilfestellungen  
und Anregungen für  
die Teilnehmenden?“
F.: Das Wichtigste am Anfang ist für 
die Teilnehmenden, Wahrnehmung und 
Achtsamkeit in die Bewegungsabläufe 

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit



Verringerung von Schmerzen, die Be-
wegungsverbesserung, den Aufbau von 
Kraft und Beweglichkeit, die Unterstüt-
zung bei der Krankheitsbewältigung und 
die Hilfe zur Selbsthilfe.
 
Funktionstraining hat  
medizinische wie  
psychosoziale Aspekte 
Mangelnde Bewegung kann für Men-
schen mit rheumatischen Erkrankun-
gen schwerwiegende Folgen für ihren

gesundheitlichen Zustand haben. Des-
halb hat die Rheuma-Liga zusammen 
mit Physiotherapeutinnen und -thera-
peuten in den 1970er-Jahren das Funk-
tionstraining entwickelt. Feste Struk-
turen und das gemeinsame Trainieren 
tragen wesentlich zur Motivierung und 
Aktivierung der Betroffenen bei.

2019 hat ein Projektteam der SRH Hoch-
schule für Gesundheit und des Karlsru-
her Instituts für Technologie im Auftrag 
der Deutschen Rheuma-Liga das Funk-
tionstraining weiterentwickelt. Aktuel-
le Forschungsergebnisse aus Medizin, 
Psychologie, Physiotherapie und den 

Sportwissenschaften sind dabei einge-
flossen. Ziel war es, die Bedürfnisse der 
Trainingsteilnehmer noch besser zu be-
rücksichtigen, sie individuell in ihren Teil-
habemöglichkeiten zu unterstützen und 
dabei ganzheitlich in den Blick zu neh-
men. Funktionstraining orientiert sich 
am bio-psycho-sozialen Modell der ICF.   

Rahmenbedingungen  
für die Durchführung
Funktionstraining wird als ergänzen-
de Leistung zur Rehabilitation nach 
§  64  Abs.  1 Nr.  4 SGB  IX zum Beispiel 
von den Trägern der Krankenversiche-
rung und der Rentenversicherung in 

Verbindung mit §  43 SGB  V bzw. §  28 
SGB VI erbracht. Eine auf BAR-Ebene ge-
schlossene Rahmenvereinbarung regelt 
die Umsetzung. Verordnet wird das Trai-
ning durch Ärztinnen und Ärzte. 
Angeleitet wird Funktionstraining bisher 
überwiegend von Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten, teilweise auch 
von anderen Berufsgruppen. Mit der 
Neufassung der Rahmenvereinbarung 
wird seit Januar 2022 auch die Anleitung 
durch besonders qualifizierte Übungslei-
terinnen und Übungsleiter ermöglicht. 
Organisiert wird das Angebot überwie-
gend von Ehrenamtlern der Rheuma-Li-
ga vor Ort.
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Als Therapeutin sehe ich mich in diesem 
Prozess als Wegbegleiterin. Wir lernen, 
uns positiv zu motivieren und zu unter-
stützen, damit wir die alltäglichen Pro-
bleme meistern und unseren Alltag ge-
nießen können. Auf diese Weise gelingt 

es bestmöglich, den Erfolg von medizini-
schen Maßnahmen und Rehabilitations-
maßnahmen zu verstetigen. Das alles 
verstehen wir unter Hilfe zur Selbsthilfe, 
wie wir sie im Funktionstraining bei der 
Rheuma-Liga praktizieren.

dem Ziel, das aktuelle Bewegungsniveau 
zu steigern, zu verbessern. Auch die Wo-
chenaufgabe orientiert sich grundsätz-
lich an Bewegungen, die wir täglich brau-
chen, zum Beispiel in den Keller gehen, 
vom Boden aufstehen. Wichtig für das 
Funktionstraining ist, dass die Teilneh-
menden am Ende der Stunden zufrieden 
und zuversichtlich in die Woche starten.

Reha-Info: „Funktions- 
training ist eine ergänzende 
Maßnahme zur Reha- 
bilitation. Betroffene  
sollen unterstützt werden,  
gleichberechtigt am Leben  
teilhaben zu können.  
Welchen Beitrag leistet das 
Funktionstraining dabei?
F.: Im Funktionstraining agieren wir nach 
dem Prinzip: beraten, bewegen, begeg-
nen. Wir reden miteinander, tauschen 
uns aus, ermuntern uns zu neuen Taten. 
Bis zum nächsten Treffen gehen wir bei-
spielsweise täglich 30 Minuten spazie-
ren oder gehen schwimmen. Bei höhe-
rem Leistungsniveau verabreden sich 
Betroffene vielleicht zu Nordic Walking. 

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit

Bild: Saskia Larissa Heuser/Deutsche Rheuma-Liga
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Unterstützte Beschäftigung 
Schlüssel zur nachhaltigen Teilhabe am Arbeitsleben

U nterstützte Beschäftigung ist 
ein wertegeleitetes, inklu si ves  
und personenzentriertes Kon- 

zept zur Teilhabe am Arbeitsleben und 
orientiert sich an den Zielen der UN-
Behindertenrechtskonven tion. Die Le-
bensbereiche Arbeit, Wohnen und Frei-
zeit sind ganzheitlich zu berücksichti-
gen (vgl. Konzept Sozialraumorien tie-
rung). UB setzt an den Stärken, Inter-
essen und Potenzialen der Person an. 
Zugleich werden die Bedarfe und Anfor-
derungen von Betrieben analysiert. Auf 
dieser Basis wird ein Praktikums-, Qua-
lifizierungs- und schließlich Arbeitsplatz 
im Betrieb gesucht und bei Bedarf ange-
passt (Jobcarving). 

Kerninhalte von Unterstütz-
ter Beschäftigung sind: 
 Vorbereitung durch individuelle Be- 
 rufs- und Zukunftsplanung
 Erprobung auf Praktikums- und Qua-

lifizierungsplätzen in verschiedenen 
Betrieben und Akquisition eines  
Arbeitsplatzes (Prinzip: „erst  
platzieren, dann qualifizieren“) 

 Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis 
und Sicherung weitergehender  
individueller Unterstützung

 Individuelle Passung: Eine betriebliche
Eingliederung gelingt umso eher,  
je mehr die Fähigkeiten der Beschäf-
tigten und die Anforderungen am 
Arbeitsplatz übereinstimmen

 Jobcoaching am Arbeitsplatz zur
Orientierung, Qualifizierung, Einarbei-
tung und nachhaltigen Beschäftigung 
sowie zur sozialen Teilhabe im  
Betrieb durch geschulte Fachkräfte  
(Jobcoaches)

Ein Fachdienst bzw. ein Jobcoach oder 
eine Jobcoachin begleitet den Prozess 
in Abstimmung mit allen Beteiligten, 
ggf. auch Schulen, Bildungsanbietern, 
Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) bzw. andere Leistungsanbieter 
nach § 60 SGB IX. Die Unterstützung im 
Betrieb schließt nicht aus, erforderliche 
(Weiter-)Bildungs- und Qualifizierungs-
inhalte ergänzend überbetrieblich zu 
vermitteln. Nach positiven Erfahrungen 
mit dem Konzept UB wurde die Leistung 
„Unterstützte Beschäftigung“ Ende 2008 
gesetzlich verankert (§ 38a SGB IX – ab 
2018 § 55 SGB IX). Zielgruppe sind Men-
schen mit Behinderungen,
 die einen besonderen  
 Unterstützungsbedarf haben, 
 aber nicht das Angebot  
 der WfbM benötigen 
 und einen sozialversicherungs- 
 pflichtigen Arbeitsplatz anstreben.

Es gilt, zwischen der Leistung nach § 55 
SGB IX und dem Konzept UB zu unter-

scheiden. Letzteres ist umfassender und 
gilt auch dann, wenn ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis nicht 
erreicht werden kann.
Inhalte des Konzepts UB finden sich 
– neben § 55 SGB IX – beispielswei-
se in der Berufsorientierung in Schulen, 
in Übergangskonzepten der WfbM auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt, in be-
trieblichen Angeboten bei anderen Leis-
tungsanbietern § 60 SGB IX, im Konzept 
Budget für Arbeit und v. a. in der Aufga-
benbeschreibung der Integrationsfach-
dienste (vgl. www.bag-ub.de).

Die BAG UB hat im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales Mo-
dellprojekte zur Umsetzung der Maßnah-
me UB nach § 55 SGB IX durchgeführt 
und hierbei auch Erkenntnisse zur Nach-
haltigkeit des Verbleibs in Arbeit gewon-
nen 1. Die Nachhaltigkeitsquote 2 der Ar-

Jörg Bungart, Geschäftsführer Bundes- 
arbeitsgemeinschaft für Unterstützte  

Beschäftigung (BAG UB), Hamburg

Definition des Konzeptes  
Unterstützte Beschäftigung: 
Unterstützung

 von Menschen mit Behinderung  
 oder anderen benachteiligten  
 Gruppen
 beim Erlangen und Erhalten 
 von bezahlter Arbeit (tarifliche/  
 ortsübliche Entlohnung)
 in Betrieben des allgemeinen  
 Arbeitsmarktes
 so lange wie erforderlich
Quelle: Europäischer Dachverband (European Union of 
Supported Employment: www.euse.org)

1 Kirsten Hohn und Jan Siefken: „…weil alles gut 
passt.“ Das Projekt „Unterstützte Beschäfti-
gung – Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung 
der Teilhabe am Arbeitsleben. Bundesarbeits-
gemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung 
(Hrsg.) 2019

2 Mit Nachhaltigkeitsquote ist hier gemeint, dass 
Personen nach Beendigung der individuellen 
beruflichen Qualifizierung (§ 55 Abs. 2 SGB IX) 
weiterhin in einem sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsverhältnis beschäftigt sind.

Das Konzept Unterstützte Beschäftigung (UB) wurde Ende der 1970er-Jah-
re in den USA für Menschen mit Behinderungen und besonderem Unterstüt-
zungsbedarf entwickelt (Supported Employment) und fand seinen Weg von 
dort nach Europa.

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit
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beitsverhältnisse von Personen, die zu-
vor durch die individuelle berufliche Qua-
lifizierung nach § 55 (2) SGB IX unter-
stützt wurden und im Anschluss durch 
eine Berufsbegleitung § 55 (3) SGB IX 
oder Arbeitsplatzsicherung § 185 SGB 
IX weiterbegleitet wurden, liegt für den 
Erhebungszeitraum 2010 bis 2016 bei 
76,5 Prozent. Dabei gilt: Die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Arbeitsverhältnis beste - 
hen bleibt, nimmt mit seiner Dauer zu.

Neben diesen Zahlen wurden auch quali-
tative Ergebnisse mittels Interviews von 
Beschäftigten erhoben. Darin wies eine 
Person mit psychischer Erkrankung aus-
drücklich darauf hin, wie glücklich sie da-
rüber sei, was sie erreicht habe – trotz 
einer Lebensphase, in der ihre Lage für 
sie persönlich aussichtslos schien: 
„Für mich stand eigentlich fest, wenn 
andere über einen bestimmen, von we-
gen man kriegt einen Stempel, dann 
denkt man, okay, das war es. Du bist 
so krank, so unfähig, was auch immer, 
das wird halt nichts mehr. Und dann 
plötzlich siehst du, was in dir steckt 
und kannst dich einfach nochmal neu 
finden.“

Konkrete Unterstützungsmöglichkeiten 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer durch Fachdienste der Berufsbeglei-
tung/Arbeitsplatzsicherung, die in den 
Interviews beschrieben wurden, sind bei-
spielsweise:
 Kriseninterventionen und die Modera-

tion von Konfliktklärungen im Betrieb, 
aber auch in Einzelberatungen außer-
halb des Betriebs

 Organisation und Durchführung eines 
Jobcoachings, wenn ggf. auch im Ver-
lauf des Arbeitsverhältnisses wieder 
ein intensiverer Unterstützungsbedarf 
entsteht

 Entwicklung von Hilfsmitteln für die 
 Bewältigung von Arbeitsaufgaben
 Präsenz im Betrieb (Arbeitsabläufe 

sehen, verstehen und vermitteln; das 
Betriebsklima und die Betriebskultur 

wahrnehmen und ggf. thematisieren, 
Krisen frühzeitig erkennen)

 Befristung von Arbeitsplätzen im Blick 
behalten und rechtzeitig vor Ende der 
Befristung Gespräche mit den Arbeit-
gebern führen

 Passgenauigkeit von Arbeitsplätzen  
 im Blick behalten 
 Unterstützung der beruflichen Weiter-

entwicklung (z. B. beim Wechsel in 
eine Ausbildung oder in ein neues 
Arbeitsverhältnis)

 Erarbeitung von Vorschlägen zur  
 Veränderung der Arbeitsbedingungen

Wichtig ist, dass Betriebe Menschen mit 
Behinderungen eine Chance geben, ihr 
Leistungsvermögen zu zeigen und zu 
entwickeln. Eine Beschäftigte berichtete, 

dass ihr Arbeitgeber wirklich interessiert 
war, sie einzustellen: 
„Ich dachte erstmal, die wollten mich 
nicht nehmen oder so. Da hatte ich erst 
so das Gefühl gehabt. Aber dann haben 
die doch gesagt, die nehmen mich. Das 
war ein schönes Gefühl.“

Eine andere Arbeitnehmerin stellt resü-
mierend fest: 
„Also mir gefällt die Arbeit hier sehr gut. 
Und ich wollte hier auch arbeiten, auch 
langfristig. Deswegen habe ich den Ar-
beitsvertrag auch gerne angenommen. 
Und dass Frau Rump [Jobcoachin] vor-
beikommt, finde ich ganz toll, weil sie 
mir nicht nur bei meinen Aufgaben hilft, 
sondern auch durch ihre Gespräche mit 
mir und meinen Kollegen.“

Fallbeispiel Unterstützte Beschäftigung in der Praxis
Herr Kanz (Name geändert) arbeitet im Hauswirtschaftsbereich eines Senioren-
heims. Bereits auf der Förderschule hatte er hier ein Praktikum absolviert und es 
gefiel ihm gut. Trotz Erstgutachten „Werkstatt“ der Arbeitsagentur, konnte der Re-
haberater schließlich überzeugt werden, dass Herr Kanz die Maßnahme Unter-
stützte Beschäftigung nach § 55 (2) SGB IX absolviert. Das Seniorenheim wurde 
so zum Qualifizierungsbetrieb, in dem er verschiedene Tätigkeiten erprobte und 
schließlich den Arbeitgeber überzeugte. 
Der Arbeitgeber erhält einen Lohnkostenzuschuss, entscheidend sind aber nach 
Auskunft des Betriebes die hohe soziale Kompetenz von Herrn Kanz sowie seine 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit und letztlich seine fachliche Eig-
nung. Der Integrationsfachdienst begleitet Herrn Kanz und den Betrieb bei Bedarf 
im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 SGB IX).

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit
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Seit 2020 beteiligt sich die Klinik 
Seehof an dem Projekt „KLIKgreen 
– Krankenhaus trifft Klimaschutz“. 
Fünf Prozent der bundesweiten 
CO2-Emissionen werden durch den 
bundesdeutschen Gesundheitssek-
tor verursacht. Projektziel war es, 
diesen Anteil zu reduzieren. 

D ie Verbundpartner BUND Ber-
lin, die Krankenhausgesellschaft  
Nordrhein-Westfalen und das  

Universitätsklinikum Jena begleiteten ein 
Netzwerk aus rund 200 Krankenhäusern 
und 50 Reha-Kliniken bei der Umsetzung 
von Klimaschutz. Sie informierten über 
Fördermittelmöglichkeiten, schulten „Kli-
mamanagerinnen und -manager“ und 
gaben Tipps für Energieeinsparung. 
Eine Rehaklinik wie unsere verursacht 
zwar weniger Treibhausgase als ein 
Akutkrankenhaus (höherer Energiever-
brauch in OPs, Intensivstationen, klima-
schädliche Narkosegase etc.). Dennoch 
wollen auch wir durch energieeffizien-
teres und klimafreundlicheres Handeln, 
durch intensiveren Einsatz energiespa-
renderer Technik sowie durch Verände-
rung von Verbrauchs-, Einkaufs- und Ver-
haltensweisen unseren Beitrag zu Klima-
schutz und Nachhaltigkeit leisten. 

Mit Unterstützung des Verwaltungs- wie 
auch des ärztlichen Direktors bringe ich 
mich in der Klinik als „Klimamanager“ 
ein. In Gesprächen mit Kolleginnen und 
Kollegen der technischen Abteilung, der 
Küche, dem Einkauf und mit vielen an-
deren wurden Energieeinsparpotenziale 
ausgelotet. Hierbei wurde schnell deut-
lich, dass bereits viel für die Reduktion 
des Energieverbrauchs und der CO2-
Emissionen in unserer Klinik getan bzw. 
geplant wurde, beispielsweise im Be-
reich Haustechnik durch den zunehmen 
Einsatz energiesparender LED-Lampen. 

In der Küche gibt es immer auch ein ve-
getarisches bzw. veganes Mittagessen 
zur Auswahl (gesundheitsförderliche Re-
duktion des Fleischkonsums, Ressour-
censchonung und reduzierter CO2-Aus-
stoß durch pflanzlich orientierte Ernäh-
rung). Der Einkauf von Frischgemüse 
aus der Region trägt zu weniger Umwelt-
belastung durch kürzere Transportwe-
ge bei. Durch eine verbesserte Vor- und 
Nachkalkulation mit neuem Warenwirt-
schaftssystem konnten Essensabfälle 
deutlich reduziert werden. Ein Großteil 
der Ausdrucke erfolgt auf zertifiziertem 
Recyclingpapier. 

Im Bereich Mobilität ist die Installation 
von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ge-
plant, Dienstfahrzeuge sollen nach Aus-
laufen von Leasingverträgen auf Model-
le mit Elektroantrieb umgestellt werden. 
Die Möglichkeit der Installation von Foto-
voltaik-Anlagen wird geprüft.

Weitere Maßnahmen 
sind in Planung
In Zukunft bleibt Vieles zu tun, sei es im 
Bereich des Energiemanagements, der 
weiteren Reduktion von Verbrauchsma-
terialien oder zur Verbesserung der Ab-
fallwirtschaft. Grünanlagen und Gebäu-
debepflanzung müssen an Klimaverän-
derungen angepasst und der Energiever-
brauch sollte auf Ökostrom umgestellt 
werden. Eine hausinterne Informations- 
und Austauschplattform ist in Überle-
gung, um weitere Ideen und den Stand 
aktueller Maßnahmen zu erfassen. Die 
Nutzung des Infomaterials von KLIK-
green sowie Kontakte zu Klimamanage-
rinnen und -managern anderer Kliniken 
bleiben weiterhin wichtig. 

In unserer Rehaklinik besteht auch nach 
Ende des Projekts „KLIKgreen“ unser in-
zwischen dreiköpfiges Klimateam wei-

ter. Energie- und ressourcenschonende 
Veränderungen lohnen sich auch wirt-
schaftlich. Häufig können kurzfristi-
ge Investitionen in den Klimaschutz zu 
langfristigen finanziellen Einsparungen 
führen. So strebt die Klinik eine Zertifi-
zierung nach EMAS an, einem Gemein-
schaftssystem aus Umweltmanage-
ment und Umweltbetriebsprüfung. 

Zu Gesundheitsversorgung und Rehabi-
litation von Menschen gehört auch, Kli-
maveränderungen einzudämmen, un-
seren Lebensraum zu erhalten und mit 
dem Klimawandel verbundene Gesund-
heitsrisiken abzumildern. Hierbei wäre 
es hilfreich, Stellenanteile in Kliniken zu 
schaffen, damit im Klimaschutz enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre Arbeit noch besser in den Arbeitsall-
tag integrieren können.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
Umweltengagement im Reha-Zentrum Seehof

Dr. Peter Langner, Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Facharzt für Psycho-
somatik und Psychotherapie, Oberarzt in 

der Abteilung für Psychosomatik und  
Verhaltenstherapie der Klinik Seehof

 
Langfassung des Beitrags unter  

 www.bar-frankfurt.de >  
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 Weitere Informationen:
 www.klik-krankenhaus.de
 www.blauer-engel.de
 www.emas.de

Schwerpunkt: Reha und Nachhaltigkeit
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Reha-Entwicklung

Vereinbarung zur Umsetzung der Gemeinsamen 
Empfehlung (GE) Reha-Prozess
Im Rahmen des Teilhabehauses Bonn haben die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund, die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter auf Initiative 
des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) eine Vereinbarung zur Umset-
zung der Gemeinsamen Empfehlung (GE) Reha-Prozess abgeschlossen. 
Die Reha-Info hat mit den Verantwortlichen gesprochen.

Wie wurde die Idee zur Ver-
fahrensabsprache entwickelt 
und welche Rolle spielte das 
Teilhabehaus Bonn?
Das Teilhabehaus Bonn fußt auf dem 
Bundesprojekt „rehapro“. Es gehört zu 
den Zielsetzungen des Bonner Projek-
tes, Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen eine Unterstützung „aus 
einer Hand“ anzubieten. Hierbei helfen 
kurze Kommunikations- und Entschei-
dungswege. Transparenz über Leis-
tungs- und Versorgungsansprüche hel-
fen Leistungsberechtigten dabei, selbst-
bestimmt Wege aus der Krankheit zu 
finden und Einschränkungen dauerhaft 
hinter sich zu lassen. 
In der Kooperationsvereinbarung die-
ses Projektes wurde als ein Baustein zur 
Vertiefung der Zusammenarbeit der Re-
habilitationsträger in der Stadt Bonn die 
Bildung einer regionalen Arbeitsgemein-
schaft nach § 25 SGB IX angeregt. Aus 
rechtlichen und organisatorischen Ge-
sichtspunkten entstand hieraus die vor-
liegende Verfahrensabsprache.

Die Umsetzung der Gemein-
samen Empfehlung (GE) Re-
ha-Prozess ist die Grundlage 
der Verfahrensabsprache. 
Wie lässt sich eine nahtlose 
und zügige Gestaltung des 
Reha-Prozesses mit der GE 
als „Roadmap“ realisieren?
Die Gemeinsamen Empfehlungen müs-
sen gelebt werden! Man muss einfach 
anfangen und nicht auf die Schwierigkei-
ten und Bedenken, sondern auf die Mög-
lichkeiten schauen.

Wie kann es gelingen, diesen 
hochkomplexen Prozess 
herunterzubrechen auf den 
Grundsatz: „Der Mensch 
steht im Mittelpunkt?“
Hier kommt es ganz entscheidend auf 
die Grundhaltung an, und dies an zwei 
Punkten: Zum einen müssen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Teilhabe-
haus Bonn den Sinn und die Notwendig-
keit erkennen, eng und vertrauensvoll zu-
sammenzuarbeiten. Im Mittelpunkt darf 
nicht die Frage stehen: „Wie grenze ich 
mich von den anderen Leistungsträgern 
ab?“, sondern die Frage: „Wie können 
wir gemeinsam unsere Leistungen so 
gestalten, dass sie zum ratsuchenden 
Menschen passen?“. 
Zum anderen ist entscheidend, den rat-
suchenden Menschen nicht als „Bittstel-
ler“ zu sehen, sondern sich immer wieder 
vor Augen zu führen, dass wir Leistungs-
träger die Aufgabe haben, Teilhabe zu er-
möglichen. 

Wie gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit der Träger bei 
der Verfahrensabsprache?
In der Stadt Bonn gab es schon immer 
eine positive Kultur der Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Stellen. Inso-
fern war eine gewisse Vertrauensbasis 
vorhanden. Natürlich gab es Leistungs-
träger, die zunächst zurückhaltender 
bei der Erarbeitung der Verfahrensab-
sprache gewesen sind – diese sind aber 
immer „mitgenommen“ und dann auch 
überzeugt worden. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass man die Erarbeitung 
einer Verfahrensabsprache „nicht über 

das Knie brechen“ kann, sondern allen 
Beteiligten Zeit und Raum zugestanden 
werden muss, ihre Bedenken vorzutra-
gen – und auf diese dann auch einzu-
gehen. Und es braucht einen „Treiber“, 
der die Fäden immer wieder in die Hand 
nimmt und den Prozess voranbringt.
Das Teilhabehaus bietet den unter-
schiedlichen Rehabilitationsträgern ei-
ne Plattform zur gemeinsamen Arbeit 
am Einzelfall. Der Blick auf die Bedarfe 
des einzelnen Menschen steht dabei im 
Fokus.

Dr. Dieter Schartmann, Leiter des  
Fachbereiches Eingliederungshilfe II,  

Landschaftsverband Rheinland

Beate Oeffner, Projektleiterin  
Teilhabehaus Bonn, Jobcenter Bonn

Martin Andrés, Teamleiter Rehabilitation 
und Teilhabe, Agentur für Arbeit Bonn
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Sachverhalt und  
Entscheidungsgründe

E ine gesetzlich Versicherte lebt 
in einer stationären Einrichtung 
der EGH für Menschen mit Be-

hinderungen. Die Kosten wurden in der 
streitbefangenen Zeit (1.10.2016 bis 
31.10.2017) vom Kläger – dem über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe – über-
nommen. Nach Aufforderung durch den 
Kläger beantragte die Betreuerin der Ver-
sicherten bei der beklagten Pflegekasse 
(PflV) Leistungen nach dem SGB XI. Die 

Leistungen aus einer Hand und Vorrang/Nachrang 

im Kontext von Eingliederungshilfe (EGH) und Pflege 

 In stationären Versorgungsformen für  
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Orientierungssätze*

1. Treffen Ansprüche auf Leistun-
gen der EGH und der Pflege-
versicherung in stationären 
Einrichtungen der EGH zusam-
men, ist die EGH entsprechend 
dem Prinzip der Leistungen aus 
einer Hand verpflichtet, auch 
die Pflegeleistungen sicherzu-
stellen (§ 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI, 
§ 103 Abs. 1 S. 1 SGB IX).

2. In Bezug auf die Kostenbetei -
ligung nach § 43a SGB XI ist 
der Träger der EGH im Innen-
verhältnis gegenüber der Pfle-
gekasse nach § 104 SGB X 
erstattungsberechtigt. Der An-
spruch auf Kostenbeteiligung 
ist insofern vorrangig gegen-
über dem Anspruch aus § 103 
Abs. 1 S. 1 SGB IX.

BSG, Urteil v. 11.11.2021,  
Az.: B 3 P 2/20 R 

* Leitsätze oder Entscheidungsgründe des Gerichts 
bzw. Orientierungssätze nach JURIS, redaktionell ab-
gewandelt und gekürzt
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hinsichtlich der pauschalen Beteiligung 
der PflV an Pflegekosten in stationären 
Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen (bzw. Räumlichkeiten für eine 
vergleichbare Versorgung). Im Innenver-
hältnis zwischen EGH und PflV sei dieser 
Anspruch der Versicherten auf Kosten-
beteiligung gegenüber der PflV vorran-
gig gegenüber der umfassenden Leis-
tungsverpflichtung der EGH aus § 103 
Abs. 1 S. 1 SGB IX. Das BSG begründet 
dies mit der Entstehungsgeschichte, 
den systematischen Zusammenhängen 
(u. a. §§ 13 Abs. 4 und 28 Abs. 1 Nr. 9 
SGB XI) sowie Sinn und Zweck der Rege-
lung. Im Ergebnis sei der EGH-Träger in-
soweit nach § 104 SGB X grundsätzlich 
erstattungsberechtigt gegenüber der 
PflV. Zur tatsächlichen Feststellung, ob 
Pflegebedürftigkeit iSd § 43a SGB XI vor-
lag, hat das BSG die Sache an das LSG 
zurückverwiesen.

Die vorliegende Entscheidung stellt  
im Zusammenhang mit prozessua-
len Aspekten vor allem das Verhältnis 
von EGH und Pflege in Bezug auf § 43a 
SGB XI klar. Dabei wird auch das Prinzip 
der Leistungen aus einer Hand im Inte-
resse der Leistungsberechtigten her-
vorgehoben. Explizit wird dabei ein Ver-
gleich zu den §§ 14 ff. SGB IX gezogen, 
die im Interesse der Antragstellenden 
ebenfalls grundsätzlich zwischen der 
Zuständigkeit im Außenverhältnis und 
etwaigen Erstattungsansprüchen im In-
nenverhältnis unterscheiden.

Beklagte lehnte die Leistungen wegen 
fehlender Pflegebedürftigkeit ab. Mit sei-
ner Klage machte der Kläger vor allem 
einen Anspruch der Versicherten nach 
§ 43a SGB XI auf anteilige Übernahme 
von Pflegekosten durch die PflV und 
eine dementsprechende Kostenerstat-
tung geltend. Der Anspruch aus § 43a 
SGB XI sei gegenüber dem Anspruch 
aus § 55 S. 1 SGB XII a. F. (§ 103 Abs. 1 
S. 1 SGB IX) vorrangig. Die Vorinstanzen 
sahen demgegenüber im Wesentlichen 
diesen Anspruch als nicht vorrangig an 
und wiesen im Ergebnis die Klage ab. 
Auf Revision des Klägers hat das BSG 
das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache an das LSG zurückverwiesen.

In den Entscheidungsgründen stellt 
das BSG zunächst heraus, dass die Pfle-
ge in stationären Versorgungsformen für 
Menschen mit Behinderungen integraler 
Bestandteil der EGH sei und die EGH die 
Leistungen im Außenverhältnis gegen-
über den Leistungsberechtigten somit 
aus einer Hand sicherzustellen habe 
(§ 103 Abs. 1 S. 1 SGB IX, § 13 Abs. 3 S. 3 
Halbs. 2 SGB XI). Dabei werde die PflV 
allerdings nicht vollständig von den Pfle-
gekosten der Versicherten freigestellt. 
Zwar gelte der in § 13 Abs. 3 S. 1 SGB XI 
verankerte grundsätzliche Vorrang von 
Leistungen der PflV wegen S. 3 dieser 
Vorschrift gerade nicht für die EGH. Von 
dieser generellen Regelung des Verhält-
nisses PflV/EGH regele § 43a SGB XI 
aber eine spezifische Rückausnahme 
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